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Auskunft erteilt

Frau Dietz
Sitz
Greiz, Dr.-Scheube-Str. 6

Unser Aktenzeichen (bitte bei allen Zuschriften angeben)

AIII-63-2I 1800115-41
Telefon 03661 876 440

03661/87677431Fax Datum 14.03.2024

Vollzug des Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes (ThürVwZVG)
und Vollzug der Thüringer Bauordnung (ThürBO)

Vorhaben in:
Gem./Flur-Flurst.:

07580 Ronneburg, Markt 27
Ronneburg, 1-1843

Sehr geehrte Frau Rohm,

das Landratsamt Greiz erlässt Ihnen gegenüber folgenden

Leistungsbescheid:

1. Sie haben die Kosten der Ersatzvornahme für die unter Ziffer 1. des Bescheides vom
24.09.2020 (Az.: 1800115/9), Ihnen öffentlich zugestellt am 07.10.2020, angeordnete
Verpflichtung zu tragen. Die Kosten betragen 11.230,43 € (siehe Aufstellung und Rech-
nungskopie).

2. Sie haben die Kosten für die Personalaufwendungen für die unter Ziffer 1. genannte Ge-
fahrenabwehr zu tragen. Diese Kosten betragen 720,00 €.

3. Dieser Bescheid ergeht im Übrigen kostenfrei.
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Begründung:

I. Sachverhalt

Mit Bescheid vom 24.09.2020 (Az. 1800115/9), Ihnen öffentlich zugestellt am 07.10.2020, wur-
den Sie zur Übernahme der durch das Landratsamt Greiz - untere Bauaufsichtsbehörde vorge-
nommenen Absperrung des Gefahrenbereiches aufgefordert. Gleichzeitig wurde mit dem vorge-
nannten Schreiben das Zwangsmittel der Ersatzvornahme angedroht. Eine Anhörung diesbezüg-
lich konnte aufgrund von gescheiterten Zustellungsversuchen nicht erfolgen.

Nachfolgend ein Auszug der bauaufsichtlichen Anordnung vom 24.09.2020:

1.

2.

3.

S/e werden aufgefordert, die durch die untere Bauaufsichtsbehörde des Landratsamtes
Greiz vor dem Gebäude auf dem Grundstück der Gemarkung Ronneburg, Flur-Flurstück
1-1843 mit der Adresse Markt 27 in 07580 Ronneburg vorgenommene Absperrung des
Gefahrenbereichs entsprechend der beigefügten roten Kennzeichnung des Lageplanes
(Anlage 1) durch einen Verkehrssicherer Ihrer Wahl zu übernehmen.

Für die bauaufsichtliche Verfügung unter Ziffer 1
Vollziehung angeordnet.

dieses Bescheides wird die sofortige

Sollten Sie die unter Ziffer 1 dieses Bescheides angeordnete Maßnahme nicht bis spä-
testens 13.10.2020 ausgeführt haben, drohen wir an, die Arbeiten weiter im Wege der
Ersatzvornahme durch das Landratsamt Greiz durchführen zu lassen.

[...]

Die Kosten der Ersatzvornahme werden vorläufig auf 500,00 € monatlich veranschlagt
S/'e sind dieser Verpflichtung nicht nachgekommen. Das Landratsamt Greiz hat die angedrohten
Ersatzvornahmen ausgeführt.

Da Sie die Absperrung nicht bis spätestens 13.10.2020 übernommen haben, hat die untere Bau-
aufsichtsbehörde die Absperrung im Rahmen der Ersatzvornahme weiterhin durch die Firma S +
B Signal- und Beleuchtungstechnik GmbH, Fichtenweg 44 in 99098 Erfurt ausführen lassen.

Die notwendigen Sachverständigen (stat. Stellungnahme) wurden durch das Ingenieur- und
Sachverständigenbüro Dr. Christian Karg, Friedhofstraße 24 in 07973 Greiz übernommen.

Aufgrund Ihres unbekannten Aufenthaltsortes haben wir ebenfalls die Botschaft in Spanien kon-
taktiert. Leider wurde uns lediglich daraufhin mitgeteilt, dass aus datenschutzrechtlichen Grün-
den keine Auskunft über Ihren Aufenthalt erteilt werden kann. Aus diesem Grunde ist eine öffent-
liche Zustellung unumgänglich.

Allgemeine Sprechzeiten Di
Do

09.00 - 12.00 und 14.00 -17.00 Uhr
09.00 - 12.00 und 14.00 -18.00 Uhr

Über diese Zeiten hinaus haben die einzelnen Ämter weitere Sprechzeiten.
Sie können telefonisch erfragt werden. VOGT
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II. Zuständigkeit und Störerauswahl

Gemäß § 21 ThürVwZVG (Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz) i. V. m.
§ 43 Abs. 1 ThürVwZVG ist das Landratsamt Greiz zuständige Vollstreckungsbehörde und somit
für den Erlass dieses Leistungsbescheides zuständig.

Unsere Forderungen richten sich an Sie als sogenannten Doppelstörer. Das bedeutet, dass
Sie zugleich Zustande- und Handlungsstörer sind. Sie sind zum einen Zustandsstörer nach §
11 Abs. 2 des Thüringer Gesetzes über die Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden
(OBG). Demnach können Maßnahmen gegen den Eigentümer gerichtet werden. Sie sind al-
[einiger Eigentümer des Grundstücks der Gemarkung Ronneburg, Flur 1, Flurstück 1843 Zum
anderen sind Sie auch Handlungsstörer gemäß § 10 Abs. 1 OBG. Demnach sind Maßnahmen
gegen eine Person zu richten, die eine Gefahr verursacht. Eine Gefahr kann sowohl durch ak-
fives Handeln als auch durch bloßes Unterlassen verursacht sein. Als Handlungsstörer, im
Falle der Unterlassung, ist derjenige verantwortlich, welcher zum Handeln verpflichtet ist. Als
Handlungsstörer, im Falle des aktiven Handelns, ist derjenige verantwortlich, welcher die
Handlung durchführt. Das Gebäude befindet sich in einem sehr schlechten baulichen Zu-
stand. Als Alleineigentümer des Grundstücks haben Sie dafür Sorge zu tragen, dass bei der
Errichtung, Instandhaltung, Änderung, Nutzungsänderung die öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten eingehalten werden. Die Einsturzgefahr in einem Teilbereich des Gebäudes ist auf das
jahrelange Instandhaltungsdefizit zurückzuführen.

Die Störerauswahl ist nach dem Grundsatz der Effektivität der Gefahrenabwehr durchzuführen.
Sie sind wie oben erläutert zugleich Zustands- und Handlungsstörer. Die Inanspruchnahme an-
derer Personen wurde von uns geprüft, andere Störer konnten nicht ermittelt werden.

zu Ziffer 1:

Gemäß § 50 Abs. 3 ThürVwZVG sind die Kosten der Ersatzvornahme durch Leistungsbescheid
durch die Votlstreckungsbehörde festzusetzen.

Mit diesem Bescheid fordern wir für Ziffer 1. dieses Bescheides, gemäß § 56 Satz 2 ThürVwZVG
i. V. m. § 1 Abs. 1 ThürVwZVGKostO (Verwaltungskostenordnung zum Thüringer Verwaltungs-
zustellungs- und Vollstreckungsgesetz) und Tarifstelle 2 der Anlage zu § 1 ThürVwZVGKostO,
die durch das Landratsamt Greiz verauslagten Kosten der Ersatzvornahme für die Übernahme
der Absperrung. Die Höhe der Kosten beträgt 9.656,06 € (Übersicht Kostenaufstellung und
Rechnungskopien).

Aufgrund der Nicht-Erfüllung der angeordneten vertretbaren Handlung wurden diese im Rahmen
des zuvor ordnungsgemäß schriftlich angedrohten Zwangsmittels der Ersatzvornahme (Ziffer 1 .
der Verfügung vom 24.09.2020 (Az.: 1800115/9, zugestellt am 07.10.2020) durch die Vollstre-
ckungsbehörde in Auftrag gegeben.

Die Behörde machte hier von ihrem nach § 50 Abs. 1 ThürVwZVG eingeräumten Ermessen Ge-
brauch, im Falle, dass die aufgegebenen Verpflichtungen nicht oder nicht vollständig erfüllt wer-
den, diese selbst durch die Behörde vornehmen zu lassen.

Um Wiederholungen zu vermeiden, verweisen wir inhaltlich auf die Verfügung vom 24.09.2020
(Az.: 1800115/9).

Nach § 20 Abs. 2 Ziffer 2 ThürVwZVG können Sie als Vollstreckungsschuldner in Anspruch ge-
nommen werden.

Allgemeine Sprechzeiten Di
Do

09.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr
09.00 - 12.00 und 14.00 -18.00 Uhr

Ober diese Zeiten hinaus haben die einzelnen Ämter weitere Sprechzeiten.
Sie können telefonisch erfragt werden. VOGT



4
Untere Bauaufsichtsbehörde
14.03.2024 AZ: AIII-63-2I

Fax: 03661/87677431
,1800115-41 Zentrale: 03661/876-0

Frau Dietz
Tel.: 03661 876 440

Trotz des Vorliegens der vollstreckbaren Verfügung des Landratsamtes Greiz vom 24.09.2020
(Az.: 1800115/9), zugestellt am 07.10.2020, wurde unseren Forderungen nicht nachgekommen.
Auch auf andere Weise hat sich der Zustand, auf den sich die Androhung der Ersatzvornahme
bezieht, nicht erledigt.

Nach Ablauf der unter Ziffer 3. der Verfügung vom 24.09.2020 angeordneten Frist, hat die Be-
horde die vorhandene Absperrung selbst durch einen Verkehrssicherer weiterhin übernommen.

Die notwendigen statischen Begutachtungen wurden durch das Ingenieur- und Sachverständi-
genbüro Dr. Christian Karg, Friedhofstraße 24 in 07973 Greiz durchgeführt. Die hierfür entstan-
denen Auslagen in Höhe von 1.574,37 Euro und werden gem. § 11 Abs. 1 Nr. 1 Thüringer Ver-
waltungskostengesetz mit geltend gemacht.

Nach § 20 Abs. 2 Ziffer 2 ThürVwZVG können Sie als Vollstreckungsschuldner in Anspruch ge-
nommen werden. Trotz des Vorliegens der vollstreckbaren Verfügung des Landratsamtes Greiz
vom 24.09.2020 (Az.: 1800115/9), zugestellt am 07.10.2020, wurde unseren Forderungen nicht
nachgekommen. Auch auf andere Weise hat sich der Zustand, auf den sich die Androhung der
Ersatzvornahme bezieht, nicht erledigt.

Die Maßnahmen sind verhältnismäßig. Es gab keine milderen Mittel, welche die Gefahr in glei-
chem Maße beseitigt, wie die unter Ziffer 1. des Bescheides vom 24.09.2020 genannte Absper-
rung.

Gemäß § 46 Abs. 5 Satz 3 ThürVwZVG bleibt das Recht auf Nachforderung unberührt, wenn der
Betrag vorläufig veranschlagt war und die Ersatzvornahme einen höheren Kostenaufwand verur-
sacht hat. Es kann demnach auch im Leistungsbescheid ein entsprechend höherer Kostenauf-
wand veranschlagt werden, als in der Androhung vorläufig veranschlagt war. Hier lagen die tat-
sächlichen Kosten (500,00 Euro/Monat) niedriger als im vorgenannten Bescheid als vorläufig
veranschlagt, so dass es zu keiner Nachforderung kommt.

zu Ziffer^.:

Die Kostenpflicht für Amtshandlungen im Vollstreckungsverfahren ergibt sich aus § 56 Satz 2
ThürVwZVG i. V. m. § 1 Abs. 1 ThürVwZVGKostO (Verwaltungskostenordnung zum Thüringer
Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz), da die Vollstreckungsbehörde für Personal-
aufwendungen zur Durchführung der Ersatzvornahmen für jeden eingesetzten Bediensteten Ge-
bühren erheben kann.

Die gesamte Ausführungsvorbereitung und Durchführung der Maßnahme wurden durch unsere
Behörde begleitet, sowie vor Ort Absprachen getroffen. Die hlöhe der Personalaufwendungen für
die Ersatzvornahme richtet sich dabei nach Tarifstelle 1.2.3 der Anlage 1 zur ThürVwZVGKostO.
Demnach ist die Bemessungsgrundlage der Gebühren für die Ersatzvornahme der erforderliche
Zeitaufwand. Gemäß § 1 Abs. 5 ThürVwZVGKostO i.V.m. § 21 Abs. 1 ThürVwKostG findet die
Thüringer Allgemeine Verwaltungskostenordnung (ThürAllgVwKostO) Anwendung.

Nach Tarifstelle 1.4.1.2 der Anlage zu § 1 der ThürAllgVwKostO belauft sich die Gebühr für die
regelmäßige Tätigkeit eines Beamten des gehobenen Dienstes je 15 Minuten auf 18,00 Euro.

Bei der Durchführung war ein entsprechender Bediensteter mit einem Umfang von insgesamt 10
Stunden eingesetzt. Damit ergibt sich eine Gebühr in Höhe von 720,00 €.

Damit belauft sich die Gebühr auf insgesamt 720,00 €. Diese Gebühr haben Sie zu tragen.

Allgemeine Sprechzeiten Di
Do

09.00-12.00und 14.00-17.00uhr
09.00- 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr

Über diese Zeiten hinaus haben die einzelnen Ämter weitere Sprechzeiten.
Sie können telefonisch erfragt werden. VOGT
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zu Ziffer 3.:

Die Kostenfreiheit für diesen Bescheid ergibt sich aus § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 ThürVwKostG.

Übersicht- Kostenaufstelluna

Absperrung

Rechnungsdatum | Rechnungsnummer | Firma Betrag

29.06.2020 202831 Juni 2020 S + B Signal- und Beleuch-
tungstechnik GmbH

361,64 €

30.07.2020 203303 Juli 2020 S + B Signal- und Beleistungs-
technikGmbH

163,49 €

31.08.2020 203972 August 2020 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

172,61 €

29.09.2020 204381 September
2020

S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

540,56 €

28.10.2020 204793 Oktober 2020 S + B Signal- und Beleistungs-
technik Gmbh

172,61 €

26.11.2020 205459 November
2020

S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

167,04 €

23.12.2020 206130 Dezember
2020

S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

753,77 €

28.01.2021 210133 Januar 2021 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

237,37 €

25.02.2021 210421 Februar 2021 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

159,94 €

26.03.2021 210777 März 2021 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €

28.04.2021 211387 April 2021 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

171,36€

27.05.2021 211831 Mai 2021 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €

28.06.2021 212391 Juni 2021 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

171,36€

27.07.2021 212830 Juli 2021 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €

26.08.2021 213494 August 2021 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,08 €

22.09.2021 213955 September
2021

S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

171,36€

25.10.2021 214647 Oktober 2021 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €

24.11.2021 215364 November
2021

S + B Signal- und Beleistungs-
technikGmbH

171,36€

16.12.2021 216192 Dezember
2021

S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

310,35 €

24.01.2022 220081 Januar 2022 [ S + B Signal- und Beleistungs- 177,07 €

Allgemeine Sprechzeiten Di 09.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr Über diese Zeiten hinaus haben die einzelnen Ämter weitere Sprechzeiten.
Do 09.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr Sie können telefonisch erfragt werden.
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technik GmbH

21.02.2022 220405 Februar 2022 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

159,94 €

24.03.2022 220774 März 2022 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €

26.04.2022 221439 April 2022 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

171,36€

24.05.2022 221979 Mai 2022 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €

22.06.2022 222411 Juni 2022 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

238,00 €
I

19.07.2022 222938 Juli 2022 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €

22.08.2022 223410 August 2022 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,08 €

22.09.2022 224001 September
2022

S + B Signal- und Beleistungs-
technik Gmbh

171,36€

20.10.2022 224553 Oktober 2022 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €
)

22.11.2022 225294 November
2022

S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

171,see

28.12.2022 226115 Dezember
2022

S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

258,94 €

30.01.2023 230047 Januar 2023 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €

22.02.2023 230412 Feburar 2023 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

159,94 €

22.03.2023 230754 März 2023 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €

24.04.2023 231404 April 2023 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

171,63€

30.05.2023 231975 Mai 2023 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €

21.06.2023 232352 Juni 2023 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

171,see

26.07.2023 232717 Juli 2023 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,08 €

28.08.2023 233405 August 2023 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

177,07 €

25.09.2023 233816 September
2023

S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

171,see

24.10.2023 231330 Oktober 2023 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

192,30 €

23.11.2023 234906 November
2023

S + B Signal- und Beleistungs-
technik Gmbh

348,44 €

15.12.2023 235559 Dezember
2023

S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

192,31 €

29.01.2023 240173 Januar 2024 S + B Signal- und Beleistungs-
technik Gmbh-1

177,07 €

21.02.2024 240423 Feburar 2024 S + B Signal- und Beleistungs-
technik GmbH

342,72 €

Absperrung Summe 1 9.656,06 €

Allgemeine Sprechzeiten Di 09.00-12.00und14.00-17.00uhr
Do 09.00-12.00und14.00-18.00uhr

Über diese Zeiten hinaus haben die einzelnen Ämter weitere Sprechzeiten.
Sie können telefonisch erfragt werden. VOGT
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Sachverständige
Rechnungsdatum | Rechnungsnummer | Firma Betrag

18.06.2020 R20013 Ingenieur- und Sachverständi-
genbüro Karg

749,70 €

29.08.2021 R21066 Ingenieur - und Sachverständi-
genbüro Karg

374,85 €

22.01.2024 R24004 Ingenieur - und Sachverständi-
genbüro Karg

449,82 €

Sachverständige Summe 2 1.574,37 €
Personalkosten Summe 3 720,00 €

Summe 1 bis 3 gesamt: 11.950,43€

Der Gesamtbetrag in Höhe von 11.950,43 € ist unter Angabe

des Aktenzeichens: Az. 1800115/41
der Haushaltsstelle: HHST 61300.15000;
der Personenstammnummer: PSN 122512

auf das Konto des Landratsamtes Greiz,

I BAN:
BIG:

DE49 8305 0000 0000 6104 02
HELADEF1GER

zu überweisen.

Die Kosten sind 2 Wochen nach Zustellung des Bescheides fällig.

Rechtsbehelfsbelehrunfl:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch beim Land-
ratsamt Greiz, Dr.-Rathenau-Platz 11 , 07973 Greiz, erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen
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Untere Bauaufsichtsbehörde

Anlage:
Rechnungen gem. Kostenaufstellung

Hinweis:

Gemäß § 50 Abs. 5 ThürVwZVG haben Rechtsbehelfe, die sich gegen Leistungsbescheide nach
§ 50 Abs. 3 Satz 1 ThürVwZVG richten, keine aufschiebende Wirkung.

]

Allgemeine Sprechzeiten Di 09.00-12.00und14.00-17.00uhr
Do 09.00-12.00und14.00-18.00uhr

Über diese Zeiten hinaus haben die einzelnen Ämter weitere Sprechzeiten.
Sie können telefonisch erfragt werden. VOGT




